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Flurbereinigungen in Siidbayern

W. Trautmann

Zusammenfassung

Die Fachgruppe der Kulturingenieure fiihrte ihre diesjdhrige
Exkursion nach Siidbayern durch. Flurbereinigungen, Meliora-
tionen und siedlungswasserbauliche MaBnahmen wurden
besichtigt. Im vorliegenden Bericht sind die Probleme bei
Flurbereinigungen umrissen, wie sie sich in Bayern stellen, und
wie die Losungen gesucht und gefunden werden.

Résumé

C’est dans la région sud de Baviére que le Groupe professionnel
des ingénieurs du génie rural a fait son excursion de cette année.
On a vu des méliorations, des remembrements et des mesures
d’approvisionnement d’eau; le récit ci-apres décrit les problémes
qui se posent dans cette région.

In zweijdihrigem Turnus fiihrt die Fachgruppe der Kultur-
ingenieure im SIA jeweils eine Exkursion ins Ausland durch.
Ziel der diesjahrigen Exkursion war Siidbayern mit seinen
meliorationstechnischen Problemen. Einige Reiseeindriicke
sollen in diesem Bericht kurz zusammengefa3t werden.

1. Alligemeine Rechtsgrundlagen

Flurbereinigungen werden in der Bundesrepublik Deutsch-
land auf Grund des Flurbereinigungsgesetzes des Bundes
ausgefiihrt. Dieses Bundesgesetz ist sehr detailliert und 1463t
den Lindern in ihrer Ausfithrungsgesetzgebung wenig Spiel-
raum. Gleichwohl kennt das bayrische Flurbereinigungs-
gesetz im Gegensatz zu den Gesetzen der andern Léander das
Genossenschaftsprinzip. Flurbereinigungen unterstehen
dem Ministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und For-
sten, wo der Abteilung Flurbereinigung sieben Flurberei-
nigungsdirektionen untergeordnet sind.

Abb. 1 und 2 In vielen Gemeinden haben die Bauern nach der Flur-
bereinigung ihre Wohnhiuser und Okonomiegebiude renoviert.

2. Griinde fiir Flurbereinigungen

Flurbereinigungen haben drei verschiedene Hauptaufgaben
zu erfiillen. Dabei ist eine Verschiebung der Gewichte von
der ersten iiber die zweite zur dritten zu erkennen:

1. Durch die Flurbereinigung soll die landwirtschaftliche
Produktion gesteigert und sollen die Produktionskosten
gesenkt werden. Dieses war das Hauptargument in den
agrarischen Kerngebieten und zu einer Zeit, als es galt, die
Produktivitdt der Landwirtschaft zu steigern.

2. Durch die Flurbereinigung sind giinstige Voraussetzun-
gen zur Schaffung einer allseits befriedigenden Infra-
struktur zu erbringen. Dieses Argument 16ste das vorher-
gehende weitgehend ab, als durch den Gemeinsamen
Markt und die landwirtschaftliche Uberproduktion sich
eine Beschrinkung der Produktivitdtssteigerung auf-
drédngte.

3. Durch die Flurbereinigung sollen giinstige Voraussetzun-
gen zur Bewirtschaftung des Bodens geschaffen werden,
damit die landwirtschaftliche Bevolkerung nicht abwan-
dert und die Kulturlandschaft erhalten bleibt und durch
Bewirtschaften gepflegt wird. Dieses ist die Hauptauf-
gabe in der neuesten Zeit, vor allem in den agrarischen
Problemgebieten im Alpen- und Voralpenraum.

3. Finanzierung der Flurbereinigungen

Flurbereinigungen werden durch Bund und Lander finanziell
getragen. In der Regel haben die Beteiligten 25 9, Eigen-
leistungen aufzubringen. In agrarischen Problemgebieten
konnen die Eigenleistungen bis auf 0 9, abgesenkt werden.
Im Lande Bayern werden jihrlich rund 270 Millionen DM

Sehr schon bemalte Fassaden sahen wir in Neubeuern, Landkreis
Rosenheim.
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Abb. 3 Mit Querwerken, gepflasterter Bachsohle und Griinverbau
wird ein ZufluBB des Halblechs saniert. Die Gelidnderutschungen sind
bereits vermindert worden.

fir Flurbereinigungen ausgegeben. Dazu kommen noch
rund 40 Millionen DM Verwaltungskosten der Flurberei-
nigungsimter, die nicht das Konto Flurbereinigung be-
lasten, aber den Ausgaben fiir technische Arbeiten, Projek-
tierung und Bauleitung entsprechen. Im Vergleich zu den
Aufwendungen fiir Giiterzusammenlegungen des Bundes
und der Kantone in der Schweiz, die trotz des vierten Land-
wirtschaftberichtes des Bundesrates kaum 100 Millionen
Franken iiberschreiten diirften, werden in Bayern im Ver-
hiltnis bedeutend grossere Summen fiir Flurbereinigungen
aufgewendet.

Die Kosten fiir die Flurbereinigungsverfahren wurden uns
mit etwa 2500 bis 3500 DM/ha angegeben. Die Eigen-
leistungen der Beteiligten schwanken dann zwischen 500
und 800 DM.

4. Einleitung und Durchfiihrung eines Flurbereinigungs-
verfahrens

Flurbereinigungen werden in Bayern durch Direktions-
verfiigung eingeleitet, wenn ein Interesse dafiir besteht. Die
Beteiligten bilden eine Teilnehmergemeinschaft, welche
eine offentlich-rechtliche Genossenschaft ist. Der Vorstand
der Teilnehmergemeinschaft setzt sich aus beteiligten
Bauern zusammen mit einem hoheren Beamten der Flur-
bereinigungsbehorde als Vorsitzenden.

Dem Vorstand obliegt die Ausfithrung der technischen und
administrativen Arbeiten der Flurbereinigung.

Der Vorstand erarbeitet das generelle Projekt, die Boden-
bewertung, die Neuzuteilung, die Kostenverteilung und
begutachtet in erster Instanz die Beschwerden. Der Boden-
bewertung wird ein Austauschwert zugrunde gelegt, der
sich aus Ertrags- und Verkehrswert zusammensetzt. Dieser
Austauschwert mufl zum Zeitpunkt des Eigentumsiiber-
ganges aktuell sein.
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Abb. 4 Eine wenig geneigte Fliche wurde abgeholzt und zur Weide
aufbereitet. Die Baumstriinke sind chemisch behandelt und sollen
dadurch rascher verrotten.

Als Plangrundlage fiir die Feststellung des alten Bestandes
und die Projektierung ist in Bayern ein Vermessungswerk
im Ma@stab 1:5000 aus dem letzten Jahrhundert vorhanden.
Diese Pldne werden als gut bezeichnet und haben eine
geniigende Genauigkeit.

Flurbereinigungsverfahren erstrecken sich in der Regel
tiber ganze Gemeindegebiete oder Gebiete mehrerer Ge-
meinden. Im Verfahren werden auch neue Ortsverbindungs-
strassen gebaut oder wenigstens die Fliachen dafiir und fiir
UmfahrungsstraBen und andere Staatsstral3en bereitgestellt,
wobei oft verschiedenste Schwierigkeiten zu iiberwinden
sind. Dieser Boden wird ohne Entschiddigung im allge-
meinen Abzug gewonnen. Die Begriindung ist: «Auch
Verbindungsstrassen dienen der Landwirtschaft.»

Soweit moglich werden fiir allgemeine Anlagen, wie Schu-
len, Sportpldtze, Parkpldtze, offentliche Gebdude, Klir-
anlagen, Badeanstalten usw., die Flachen bereitgestellt. Als
Gegenleistung an die Teilnehmergemeinschaft muB die
betreffende Gemeinde entsprechende Anspriiche einlegen
oder die Fldchen entschiddigen. Der Abzug fiir allgemeine
Anlagen wurde mit etwa 3 9% angegeben.

5. Flurbereinigung und Planung

Im Zusammenhang mit der Flurbereinigung muf3 durch die
Gemeinden iiber eine Bauleitplanung eine Einteilung in
Nutzungszonen durchgefiihrt werden. Wenn keine Planung
und keine Ideen vorhanden sind, werden die Vorschlige
fiir Baugebiete durch die Flurbereinigungsstellen zuhanden
der Gemeinde ausgearbeitet. Die Festlegung der Baugebiete
erfolgt nach dem Bundesbaugesetz. Legitimiert zur Ein-
reichung der Vorschlige sind die Gemeinden. In rein
lindlichen Gemeinden werden die Baugebiete mit ins Flur-
bereinigungsverfahren einbezogen. Die Parzellen in diesen
Gebieten werden nach baulichen Gesichtspunkten zuge-
teilt.



Abb. 5 Eine sehr wohnliche Hirtenhiitte dient dem Hirten mit
seiner Familie als Unterkunft.

6. Das Wegnetz

Das Wegnetz ist meist sehr locker angelegt. Es wurden uns
Mittelwerte von 30 m pro ha in Ackerbau- und in Griin-
landgebieten genannt. Die BetriebsgroBen sind mit etwa
10 bis 30 ha genannt worden. In der Regel werden durch
geradlinige Wege und senkrechte Einmiindungen wohlge-
formte Gewanne gebildet. Unrationell zu bewirtschaftende
Dreiecke sind verpont und durch eine entsprechende Mehr-
zuteilung auszugleichen. Die Wege werden mindestens 3 m
breit mit beidseits 0,75 m befestigter Bankine erstellt, zwei-
spurige Wege sind 4,50 m breit. Ungefédhr ein Drittel der
Wege erhilt einen Hartbelag, wobei einspurige Wege eine
15 cm starke Betonplatte und zweispurige Wege eine 10 cm
starke HMT-Schicht (Bitukies) erhalten. Einfache Kies-
wege und Zufahrten (Graswege) werden moglichst durch
die Teilnehmergemeinschaften in Eigenregie ausgefiihrt.

7. Flurbereinigung Schonberg

Im Flurbereinigungsverfahren Schonberg, welches uns
gezeigt wurde, konnten Weiderechte auf der Allmende in
Privatland umgewandelt und gleichzeitig eine Trennung in
Wald und Weide herbeigefiihrt werden. Ungefdhr 60 % der
mit Weiderechten belasteten Fliche wurden den Privaten
zugeteilt, wihrend der Rest der Gemeinde als unbelastetes
Eigentum fiir ihre Bediirfnisse zugeteilt wurde. Durch diese
MaBnahme konnten mehrere Betriebe massiv aufgestockt
werden. Im gleichen Verfahren wurden vier Betriebe aus
dem eng iliberbauten Dorf ausgesiedelt, und damit wurde
Raum fiir die verbleibenden Betriebe geschaffen.

7.1 Dorfsanierung

Den AnstoB zur Flurbereinigung hatte das Begehren der
Gemeinde nach einer Dorfsanierung gegeben. Das Land-
wirtschaftsamt, dem Dorfsanierungen unterstellt sind, die
Kulturbaustelle, die wasserwirtschaftliche Meliorationen

Abb. 6 Die Inneneinrichtung ist geschmackvoll und dem Wohnstil
der Gegend angepalft.

ausfiihrt, und das Flurbereinigungsamt haben gute gemein-
same Arbeit geleistet. Man war davon ausgegangen, ohne
Flurbereinigung sei keine Dorfsanierung auszufiihren. Da-
durch konnte allen Betrieben, den aus- und umgesiedelten
und den im Dorf verbleibenden, geholfen werden. Fiir die
Gemeinde konnte in zentraler Lage ein Dorfplatz zuge-
wiesen werden, auBBerdem gingen verschiedene unter Natur-
schutz gestellte Fldchen in das Eigentum der Gemeinde iiber.
Alle Interessenten konnten ihre unzuldnglichen Gehofte
ausbauen und renovieren. Auffallend waren die verhiltnis-
miBig groBen Hauser. Hier wurde jedoch daran gedacht,
daB3 sich die Bauern Fremdenzimmer als Nebenerwerbs-
quelle einrichten konnen. Jetzt steht Schonberg als
schmuckes Dorf auf der Anhohe iiber der Ammer.

7.2 Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Dorfsanierung, es sind 21 Gehofte,
beliefen sich auf rund 2,1 Millionen DM. Die Finanzierung
wurde durch sofortige Eigenleistungen in bar oder als
Hand- und Spanndienste, niederverzinsliche Darlehen des
Bundes und des Landes und Beihilfen des Bundes und des
Landes geregelt. Am Beispiel der vier Siedlungen ist die
Finanzierung dargestellt.

Die Gesamtkosten fiir vier Siedlungen betragen
1005000 DM::

Eigenleistung in bar und Arbeit 161000 DM
Ablosungen fiir Altgehofte 140000 DM
Total sofortige Eigenleistungen 301000 DM
Bundesdarlehen 300000 DM
Staatsbaudarlehen 47000 DM
Landkaufdarlehen 71000 DM
Total Darlehen 418000 DM
Beihilfen des Bundes und des Landes 286000 DM
Total Finanzierung 1005000 DM
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Diese Kosten wurden im Jahre 1968 erzielt. Inzwischen
diirfte auch dort die Teuerung einige Anderungen bewirkt
haben.

8. Sanierung im Halblech

Neben der Flurbereinigung wurde uns unter anderem ein
Sanierungsprogramm im Einzugsgebiet des Halblechs vor-
gefithrt und erldutert. Der wildzerkliiftete Talkessel, das
Einzugsgebiet des Halblechs, war urspriinglich mit Weide-
wald bestanden, der privaten Grundeigentiimern und den
Gemeinden Buching und Trauching gehorte. Im gesamten
Gebiet, es umfaBt etwa 50 km2, wurden ungefihr 1100
Stiick Jungvieh gesommert. Zudem wurde der Wald sehr
stark iibernutzt. Daraus ergab sich eine Uberalterung des
Waldes bei fehlendem Jung- und Unterwuchs und teilweiser
Verkarstung des Gebietes. Es konnte beobachtet werden, wie
durch die Anderung der Bodenbedeckung die Abfluf-
verhéltnisse sich stark dnderten. Geschiebetransporte und
Uberschwemmungen im Unterlauf nahmen zu und ge-
fahrdeten Kulturflachen, Siedlungen und Verkehrswege.
Das Wasserwirtschaftsamt Kempten erarbeitete ein Sanie-
rungsprogramm fiir das gesamte Gebiet und leitete an-
schlieBend das Verfahren ein. Als erstes wurden Wald und
Weide getrennt. An zwei Orten im Gebiet, die schwach ge-
neigt sind und wo keine Gefdhrdung des Bodens zu be-
furchten ist, wurden Weidefldchen fiir insgesamt 250 Stiick
Vieh ausgeschieden und vorbereitet, teilweise drainiert und
eingezdunt. Auf einer dieser Fldchen wurden ein Stall und
eine Hirtenhiitte erstellt.

Das gesamte tibrige Gebiet wurde zum Schutzwald erklért
und wird korporativ bewirtschaftet. Der Wald wurde durch

ein mit Motorfahrzeugen befahrbares Wegnetz von etwa
35 km Linge erschlossen. Der Halblech und seine Zufliisse
im Gebiet wurden durch Ufermauern, Betonquerwerke,
Drahtschotter- und Holzsperren und durch Griinverbau
saniert. In den AnriBzonen wird diese Sanierungsarbeit
fortgesetzt.

Als Ersatz fiir die Weidenutzungsrechte fiir die restlichen
850 Stiick Vieh wurden im gleichen Verfahren die Heim-
weiden von Trauching und Buching melioriert.

Das Unternehmen wurde 1959 begonnen und soll bis 1975
fertiggestellt sein. Die Kosten wurden auf 12,5 Millionen
DM veranschlagt und man hofft, mit 15 Millionen DM
Gesamtkosten abzurechnen. Die Arbeiten werden durch das
Wasserwirtschaftsamt Kempten projektiert und geleitet und
von einer eigenen Gruppe von etwa 35 Mann in Regie
ausgefiihrt. Die jahrlichen Baukosten betragen 800000 bis
1000000 DM. Nur vereinzelt werden Teilbauwerke zur
Konkurrenz offentlich ausgeschrieben. Ein Erfolg dieser
MaBnahmen stellt sich bereits langsam ein.

Dieser Bericht schildert nur einzelne Reiseeindriicke. Ich
verzichte darauf, jedes einzelne Detail wiederzugeben, es
wiirde den Bericht zu sehr aufbldhen. Blickt man jedoch {iber
die Grenzen, dann kann man feststellen, da3 hier wie dort
dhnliche Probleme zu 16sen sind. Die Losungen und die Wege
dazu sind oft nicht sehr verschieden voneinander, wenn
auch die gesetzlichen Voraussetzungen andere Grundlagen
bieten. Erfrischend ist immer die Diskussion, die neue
Blickwinkel eroffnet und damit beitrdgt, unsere eigene
Arbeit kritisch zu betrachten und allenfalls nach andern
Losungsmoglichkeiten Ausschau zu halten.

Pflanzt Baume!

H. Braschler

Zusammenfassung

Vor allem unsere Wilder, aber auch die landwirtschaftlich ge-
nutzten Flichen, produzieren in erheblichem MaBe Sauerstoff,
der fiir Mensch und Tier unentbehrlich ist. Jeder einzelne Baum
ist eine kleine Sauerstoff-Fabrik. Darum miissen wir heute im
Zeitalter des Umweltschutzes und der offensichtlichen Gefihr-
dung der Umwelt jede Moglichkeit ausniitzen, Biume zu pflan-
zen. Dies an Boschungen und Halden, langs Wegen und Kanélen.
Damit erhalten wir einen Ersatz fiir die veralteten Obstbaume, die
notgedrungen geféllt werden miissen.

Mit der regen Bautitigkeit auf allen Gebieten ist eine nicht
zu unterschitzende Reduktion unserer Kulturlandfliche
verbunden. Bekanntlich ist die Waldfldche in unserem Lande
gesetzlich geschiitzt. Somit geht eigentlich aller fiir Bauten
(Ausdehnung unserer Stddte und Ortschaften, National-
straBen, Bahnanlagen, Einkaufszentren, Truppeniibungs-
plitze, Flugplitze, elektrische Anlagen und Werke usw.)
beanspruchte Boden auf Kosten unserer Kulturlandfldche.
Wir mochten durchaus nicht die Notwendigkeit obgenann-
ter Objekte verneinen. Es auferlegt uns aber die Pflicht, zu
unserer Kulturlandfliche Sorge zu tragen, sie zu pflegen und
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fiir eine existenzfihige und gesunde, rationell betriebene
Landwirtschaft einzustehen.

Uber den Funktionswert eines Baumes entnehmen wir der
Zeitschrift «Wald und Holz», 52.Jahrgang, Nr.10/11,
Juni/Juli 1971, folgende interessanten und uns alle angehen-
den Angaben:

«Der atmosphirische Funktionswert einer 100jihrigen
Buche von 25 m Hohe mit einem Kronendurchmesser von
15 m ergibt sich nach Dr. Bernatzky aus einer Blattober-
fliche von etwa 1600 m2. Die innere Blattfliche — Summe
der assimilierenden Zellwdnde — erreicht eine Fliche von
160000 m2. Dieser Baum produziert je Stunde 1,7 kg Sauer-
stoff. Das entspricht dem Tagessauerstoffbedarf, den drei
Personen mindestens zum Atmen bendétigen. Wird diese alte
Buche gefillt, miiSten 2500 junge Bdume gepflanzt werden,
um den gleichen Funktionswert zu erhalten.

Nach amerikanischen Untersuchungen betrégt die jahrliche
Sauerstofferzeugung in Kiefernbestdnden 30 t, in Laubwil-
dern 16 t, in landwirtschaftlichen Kulturen aber nur 3 bis 10t



	Flurbereinigungen in Südbayern

